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Patientenakten und Röntgen-
filme als faschingskonfetti
Neuer DateN-SkaNDal iN thüriNgeN zeigt: aufkläruNgSarbeit zur DateNSchutz- 

gerechteN aufbewahruNg uND eNtSorguNg Nötig

Bremen, 11. Februar 2016 Beim Faschings-Umzug in Dermbach wurden aktuellen Medienbe-
richten zufolge (u.a. dpa, focus.de, mdr.de) geschredderte Patientenakten und Röntgenfilme als 
Faschingskonfetti missbraucht. Patientennamen, ärztliche Befunde und Kontaktdaten waren 
darauf noch gut zu erkennen – ein klarer und schwerwiegender Verstoß gegen das Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG). Gegen die verantwortliche medizinische Einrichtung, in deren Obhut 
die sensiblen Daten lagen, ermittelt nun Thüringens Datenschutzbeauftragter.

„Der aktuelle Fall zeigt einmal mehr, warum Patientendaten und Röntgenfilme einen hochsensiblen 

Umgang erfordern: Gelangen private Daten an die Öffentlichkeit, werden Persönlichkeitsrechte ver-

letzt und der verantwortlichen Praxis oder Klinik drohen erhebliche Reputationsschäden bis hin zu 

empfindlichen Geldstrafen“, so Monica Calvo Moreno, Vertriebsleiterin und Datenschutzbeauftragte 

von Schmidtentsorgung. Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte sind in Deutschland nicht nur zur 

sicheren Aufbewahrung von Patientenunterlagen und Röntgenbildern verpflichtet, sondern auch zur 

ordnungsgemäßen Vernichtung gemäß Bundesdatenschutz- und Kreislaufwirtschaftsgesetz. „Um 

dieser gesetzlichen Verwertungspflicht vollumfänglich nachzukommen, sollten medizinische Einrich-

tungen auf die Beratung und Betreuung von zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben setzen, denn die-

se gewährleisten die Datensicherheit bis zur Vernichtung“, so Moreno weiter. 

Seit über 30 Jahren am Markt, berät Schmidtentsorgung Abfall- und Datenschutzbeauftragte aus Kran-

kenhäusern und Praxen in ganz Deutschland zum gesetzeskonformen Umgang mit persönlichen und 

vertraulichen Daten. Was viele medizinische Angestellte beispielsweise nicht wissen: Die Entsorgungs-

pflicht besteht auch für Bestände aus Archiven, die aufgelöst werden, Kontroll- und Fehlaufnahmen beim 

Röntgen oder unbrauchbar gewordene Röntgenfilme. „Die Ereignisse in Dermbach zeigen uns, dass wir 

diese Arbeit kontinuierlich fortsetzen müssen – im Sinne unserer Kunden und deren Patienten“, resü-

miert Moreno. Weiterführende Informationen zur Entsorgung von Patientenakten und Röntgenbildern 

finden Sie unter www.schmidtentsorgung.de und www.roentgenfilmentsorgung.de.
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